Dienstverträge sind Steuerfrei (Zum Ausfüllen Tabulatortaste benützen!)
Ab 01.01.1994 verlangte der EWR Vertrag die verpflichtende Ausstellung eines Dienstzettels bei jeder Neueinstellung. Diese waren stempelmarkenfrei.

Ab 01.01.1995 sind im EU-Raum auch Dienstverträge gebührenfrei. Die Tarifpost 10 des § 33 Gebührengesetz wurde gestrichen.

D i e n s t z e t t e l  (gemäß Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz) AVRAG

Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist für jeden Arbeitnehmer ein schriftlicher Vertrag über die wesentlichen Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis auszustellen. Dieser Kurzvertrag heißt "Dienstzettel" und soll dazu dienen, Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis zu vermeiden.

     
Name und Anschrift des Arbeitgebers

I.
Herr/Frau      

wohnhaft in      
geb. am       Sozialversicherungs-Nr.:      
II.
Beginn des Dienstverhältnisses      

Das Dienstverhältnis ist unbefristet / bis       befristet.


Grund der Befristung      
III.
Für das Dienstverhältnis findet das Angestelltengesetz, Urlaubsgesetz, aushangpflichtige Gesetze sowie die Betriebsvereinbarungen in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. Diese liegen zur Einsichtnahme auf.

IV.
Für die Kündigung des Dienstverhältnisses gelten die Bestimmungen des Angestelltengesetzes bzw.      
V.
Mit Ihrer Verwendung als      

sind insbesondere folgende Aufgaben verbunden:      
VI.
Dienstort      
VII.
Dienstreisen: werden vom Dienstgeber jeweils gesondert angeordnet.

VIII.
Monatsbruttogehalt €       / 14 mal jährlich


Ihr Entgelt wird im nachhinein bis jeweils spätestens       überwiesen, ebenso erhalten Sie monatlich im nachhinein eine Abrechnung über die geleisteten Bezüge.


Sonderzahlungen:
in Höhe von einem Brutto - Monatsgehalt



zweimal pro Kalenderjahr


Auszahlung erfolgt zum:      

Die nächste Vorrückung erfolgt am      
Darüber hinaus hat der/die Angestellte Anspruch auf folgende Entgeltbestandteile:

1.
Zulagen (Pro Monat, €       x jährlich zahlbar)

2.
Überstundenpauschale (pro Monat, €       x jährlich zahlbar),


damit sind       Überstunden abgegolten.

IX.
Urlaub: Für den Urlaubsanspruch werden folgende Zeiten berücksichtigt:      

Der Urlaubsanspruch beträgt pro Urlaubsjahr       Werktage/Arbeitstage


ab dem      ,       Werktage/Arbeitstage


Im Zeitraum von       bis       kann kein Urlaub konsumiert werden.

X.
Normalarbeitszeit: Die regelmäßige wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt      

Stunden und wird aufgrund betrieblicher Erfordernisse durch den Arbeitgeber bestimmt.


Diese wird wie folgt auf die einzelnen Arbeitstage aufgeteilt:      

Für die Leistung von Mehrarbeit bzw. Überstunden finden die jeweils geltenden Bestimmungen des Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetzes Anwendung.


Im gesetzlich zulässigen Rahmen sind Sie auch zu Mehrarbeitsleistungen bzw. Überstundenleistungen verpflichtet.


Sie erhalten gegen Empfangsbestätigung eine Ausfertigung dieses Dienstzettels. Jede künftige Änderung wird schriftlich mitgeteilt werden.


     

Datum und Ort
Unterschrift des Dienstgebers

Sehr viele Tourismusverbände entlohnen ihre Mitarbeiter nach frei vereinbarten Entgelten. Einzelne Tourismusverbände wenden für ihre Mitarbeiter den Kollektivvertrag für Reisebürobedienstete an und wieder andere lehnen sich an das Gemeindevertragsbedienstetengesetz an. Die jeweils angewendete Rechtsgrundlage ist in Punkt III neben dem Angestelltengesetz anzuführen.

